
Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt gemäß § 83 GO NRW eine überplanmäßige Ausgabe  
 

- in Höhe von 742.000 € zur Beschaffung einer neuen Drehleiter und eine 
- in Höhe von 41.000 € zur Beschaffung eines Gerätewagens GW-L. 

 


